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NIEDERSCHRIFT 

über die am 

Montag, 16. Dezember 2013, 20.00 Uhr, stattgefundene 

 

G E M E I N D E R A T S S I T Z U N G 

 

 

Ort: Amtshaus, Hauptstraße 23, großer Sitzungssaal 

 

Beginn:  20.00 Uhr       Ende:  23.12 Uhr 

 

Anwesend: 

Vorsitzender Bürgermeister Andreas Kramer 

Vizebürgermeister Dr. Kurt F. Kastner 

 

Stadträte: 

Reinhard Waldhör, Susanne Wögenstein, Franz Albrecht, Johann Schmid, Alois Kainz 

 

Gemeinderäte: 

Erwin Hochleitner, Ing. Ewald Gamper, Peter Hinterleitner, Mag. Elisabeth Klang, Mag. 

Silvia Schleritzko, Leopoldine Waidhofer, Erika Jungwirth, Franz Blauensteiner, Fried-

rich Singer, Mario Haschka 

 

Entschuldigt:  StR Gertrude Weber, GR Robert Neunteufl, GR Johann Junek, GR Josef 

Weixlberger 

 

Bürgermeister Andreas Kramer bestellt Herrn StADir. Andreas Nachbargauer zum 

Schriftführer. Weiters wohnt VB Mag. Werner Schuh der Sitzung bei. 

 

Der Bürgermeister teilt weiters mit, dass zur Unterstützung des Protokolls Geräte zur 

Schallaufzeichnung verwendet werden. 
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Vor Sitzungsbeginn werden schriftlich folgende Dringlichkeitsanträge eingebracht: 

 

StR Alois Kainz: 

DR 1) Stadtgemeinde Allentsteig – Info Seerestaurant 

Beschluss: Einstimmige Annahme des Antrages 

 

Die Behandlung des Dringlichkeitsantrages erfolgt nach TOP 24 im öffentlichen Sit-

zungsteil. 

 

TAGESORDNUNG: 

1. Stadtgemeinde Allentsteig - Entscheidung über Einwendungen gegen die Ver-

handlungsschrift der letzten Sitzung 

2. Stadtgemeinde Allentsteig - 1. Nachtragsvoranschlag 2013 

3. Stadtgemeinde Allentsteig - Voranschlag 2014 

4. NÖ Hilfswerk Allentsteig - Ansuchen Förderung Einsatzstunden 3. Quartal 2013 

5. NÖ Hilfswerk Allentsteig - Ansuchen Mietbefreiung 2014 

6. Caritas Diözese St. Pölten - Ansuchen Förderung Einsatzstunden 1. Halbj. 2013  

7. Stadtgemeinde Allentsteig - Ansuchen Förderung Klimarelevantes Projekt 

8. Stadtgemeinde Allentsteig - Ansuchen Förderung einspuriger E-Fahrzeuge 

9. Stadtgemeinde Allentsteig - Bericht Gebarungsprüfung Prüfungsausschuss 

10. Stadtgemeinde Allentsteig - Vergabe Gemeindewohnungen 

11. Stadtgemeinde Allentsteig - Vergabe Darlehen für ABA Allentsteig – BA08 

12. USV Sparkasse Allentsteig - Ansuchen um Subvention 

13. RK Bezirksstelle Allentsteig - Ansuchen um Subvention Ankauf Rettungsfahr-

zeug 

14. Bäuerinnenchor Bernschlag - Ansuchen um Subvention 

15. Stadtgemeinde Allentsteig - 5. Änderung des ÖROP – Gutachten und Beschluss 

16. Stadtgemeinde Allentsteig - Vergabe Straßenbezeichnung gemeindeeigene Bau-

gründe (Parz. 3579, KG Allentsteig) 

17. Stadtgemeinde Allentsteig - Kulturausstellungen 2014 

18. Stadtgemeinde Allentsteig - Bestellung Bildungsgemeinderat 

19. Stadtgemeinde Allentsteig - Korrektion L65 – Baulos OD Thaua 

20. Stadtgemeinde Allentsteig - Abänderung GR-Beschluss 29.09.2010, TOP 9 – Post- 

Partner-Vertrag 

21. Stadtgemeinde Allentsteig - Weihnachtsgutscheine Gemeindebedienstete 

22. Stadtgemeinde Allentsteig - Außerordentliche Zuwendung Kinderweihnachtsgeld 

Gemeindebedienstete 

23. Stadtgemeinde Allentsteig - Angelegenheit Studienbeihilfe f. Gemeindebedienstete 

24. Stadtgemeinde Allentsteig - Grundsatzbeschluss Veranstaltungssaal 

 

Nicht öffentliche Sitzung 

 

25. Stadtgemeinde Allentsteig - Personalangelegenheiten 
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Zu Punkt 1) Stadtgemeinde Allentsteig - Entscheidung über Einwendungen gegen die 

Verhandlungsschrift der letzten Sitzung 

Das Protokoll über die Gemeinderatssitzung vom 20. September 2013 wurde rechtzeitig 

erstellt und den im Gemeinderat vertretenen Fraktionen nachweislich zugestellt. 

 

Das Protokoll wird ohne Verlesung und ohne Korrekturen unterfertigt und genehmigt. 

 

Zu Punkt 2) Stadtgemeinde Allentsteig - 1. Nachtragsvoranschlag 2013 

Der Bürgermeister legt dem Gemeinderat den Entwurf des 1. Nachtragsvoranschlages 

für das Haushaltsjahr 2013 und den Entwurf des mittelfristigen Finanzplanes für die 

Jahre 2013 bis 2016 vor. Der Entwurf des 1. Nachtragsvoranschlages 2013 wurde gemäß 

§ 73 NÖ Gemeindeordnung 1973 erstellt und in der Zeit vom 28.11.2013 bis 13.12.2013 

ordnungsgemäß zur öffentlichen Einsichtnahme aufgelegt. 

 

Während der 2-wöchigen Auflagefrist, die mittels Kundmachung an der Amtstafel öffent-

lich bekannt gemacht wurde, wurden keine schriftlichen Stellungnahmen zum 

1. Nachtragsvoranschlag 2013 abgegeben. 

 

Der 1. Nachtragsvoranschlag für das Haushaltsjahr 2013 weist folgende Gesamtsummen 

auf: 

 

 Einnahmen Ausgaben 

Ordentlicher Haushalt EUR 4.170.100,00 EUR 4.170.100,00 

Außerordentlicher Haushalt EUR 4.413.000,00 EUR 4.413.000,00 

 EUR 8.583.100,00        EUR 8.583.100,00 

 

Es findet eine ausführliche Diskussion zum 1. Nachtragsvoranschlag 2013 statt, in wel-

cher Anfragen zu einzelnen Haushaltsstellen gestellt und von Bürgermeister Andreas 

Kramer sowie StADir. Andreas Nachbargauer beantwortet werden. 

 

Es findet eine Diskussion zum 1. NVA 2013 statt. 
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Stellungnahme StR Alois Kainz: 

 

 

Bürgermeister Andreas Kramer stellt den Antrag, der Gemeinderat möge dem 

1. Nachtragsvoranschlag für das Haushaltsjahr 2013 mit den oben genannten Gesamt-

summen, dem mittelfristigen Finanzplan für die Jahre 2013 bis 2016 und dem Dienst-

postenplan 2013 die Zustimmung geben. 

Beschluss:  Der Antrag wird mit 10 Stimmen dafür 

 und 7 Gegenstimmen (StR Johann Schmid, GR Franz Blauensteiner,  

GR Friedrich Singer, StR Alois Kainz, GR Mario Haschka, GR Erika Jung-

wirth, StR Franz Albrecht) angenommen. 
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Zu Punkt 3) Stadtgemeinde Allentsteig - Voranschlag 2014 

Der Bürgermeister legt dem Gemeinderat den Entwurf des Voranschlages für das Haus-

haltsjahr 2014 und den Entwurf des mittelfristigen Finanzplanes für die Jahre 2014 bis 

2017 vor. Der Entwurf des Voranschlages 2014 wurde gemäß § 73 NÖ Gemeindeordnung 

1973 erstellt und in der Zeit vom 28.11.2013 bis 13.12.2013 ordnungsgemäß zur öffentli-

chen Einsichtnahme aufgelegt. 

 

Während der 2-wöchigen Auflagefrist, die mittels Kundmachung an der Amtstafel öffent-

lich bekannt gemacht wurde, wurden zwei schriftliche Stellungnahmen zum Voranschlag 

2014 abgegeben, welche dem Gemeinderat zur Prüfung vorgelegt werden. Der Bürger-

meister bringt dem Gemeinderat die Stellungnahmen durch Verlesung zur Kenntnis. 
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Im Anschluss an die Verlesung nimmt der Bürgermeister zu jedem der einzelnen Punkte 

Stellung. Der Gemeinderat nimmt den Bericht des Bürgermeisters zu den Stellungnah-

men zur Kenntnis. 

 

StR Alois Kainz stellt zu den eingebrachten Stellungnahmen folgenden Antrag: 

Ich stelle den Antrag, folgende Wortmeldung zu protokollieren: 

§ 73 Abs. 2 – Erläuterung: Der Gemeinderat ist lediglich zur Prüfung der Stellungnah-

men (hinsichtlich der Einhaltung der Rechtsvorschriften) verpflichtet. 

Der Entwurf des Voranschlages 2014 liegt 2 Wochen, in der Zeit von 28. November bis 

12. Dezember 2013 während den Amtsstunden beim Stadtamt zur allgemeinen Einsicht 

auf. Durch viel zu späte Auflage ist ein dem Gesetz entsprechender Fristenlauf nicht 

mehr möglich.  

§ 73 Abs. 1 – Erläuterungen: Der Entwurf ist sodann durch 2 Wochen zur öffentlichen 

Einsicht aufzulegen. Es werden daher die letzten beiden Novemberwochen für die Ein-

sichtnahme in den Voranschlagsentwurf vorzusehen sein.  

§ 73 Abs. 2 – Erläuterungen: Um die vorgesehene Frist von zwei Wochen (Beschlussfas-

sung durch den Gemeinderat vor Beginn des Haushaltsjahres) einhalten zu können, wird 

der Bürgermeister die Sitzung des Gemeindevorstandes, in der der Voranschlagsentwurf 

vorberaten und über ihn ein Antrag gestellt werden soll, möglichst bald nach Ablauf der 

Auflagefrist (Einsichtsfrist) einzuberufen haben. 

Der Termin für die anberaumte Stadtratsitzung am 10. Dezember 2013 fällt in die Auf-

lagefrist vom Entwurf des Voranschlages 2014, welcher bis 12. Dezember 2013 aufliegt, 

hinein. Folgedessen ist es dem Stadtrat nicht möglich später eingelangte Stellungnah-

men bis 12. Dezember 2013, gemäß § 36 Abs. 2, Zeile 1, vorzuberaten. 

Beschluss:  Der Antrag wird mit 7 Stimmen dafür 

 und 10 Gegenstimmen (Bgm. Andreas Kramer, Vizebgm. Dr. Kurt F. Kast-

ner, StR Susanne Wögenstein, StR Reinhard Waldhör, GR Mag. Silvia 

Schleritzko, GR Peter Hinterleitner, GR Erwin Hochleitner, GR Leopoldine 

Waidhofer, GR Ing. Ewald Gamper, GR Mag. Elisabeth Klang) abgewiesen. 

 

Der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2014 weist nunmehr folgende Gesamtsummen 

auf: 

 

 Einnahmen Ausgaben 

Ordentlicher Haushalt EUR 3.929.100,00 EUR 3.929.100,00 

Außerordentlicher Haushalt EUR 2.149.200,00 EUR 2.149.200,00 

 EUR 6.078.300,00        EUR 6.078.300,00 
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StR Reinhard Waldhör verlässt um 20.52 Uhr den Sitzungssaal. 

 

Es findet eine ausführliche Diskussion zum Voranschlag statt. 

 

StR Reinhard Waldhör betritt um 20.55 Uhr wieder den Sitzungssaal. 

 

StR Alois Kainz bringt folgende Stellungnahme ein: 
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Bürgermeister Andreas Kramer stellt den Antrag, der Gemeinderat möge dem Voran-

schlag für das Haushaltsjahr 2014 nach erfolgter Prüfung der eingelangten Stellung-

nahmen mit den oben genannten Gesamtsummen samt Haushaltsbeschluss, dem mittel-

fristigen Finanzplan für die Jahre 2014 bis 2018 und dem Dienstpostenplan 2014 die Zu-

stimmung geben. 

Beschluss:  Der Antrag wird mit 10 Stimmen dafür 

 und 7 Gegenstimmen (StR Johann Schmid, GR Franz Blauensteiner,  

GR Friedrich Singer, StR Alois Kainz, GR Mario Haschka, GR Erika Jung-

wirth, StR Franz Albrecht) angenommen. 

 

Zu Punkt 4) NÖ Hilfswerk Allentsteig – Ansuchen um Förderung Einsatzstunden 

  3. Quartal 2013 

Vom NÖ Hilfswerk wurde der Stadtgemeinde Allentsteig ein Ansuchen um Förderung 

der geleisteten Einsatzstunden des 3. Quartals 2013 übermittelt. 

 

 2.385,50Einsatzstunden   EUR 2.689,88 

 

Vizebürgermeister Dr. Kurt F. Kastner stellt den Antrag, der Gemeinderat möge der 

Empfehlung des Stadtrates folgen, und dem NÖ Hilfswerk Allentsteig eine Förderung 

der Einsatzstunden für das 3. Quartal 2013 in der Höhe von EUR 2.689,88 gewähren. 

Beschluss:  Einstimmige Annahme des Antrages 

 

Zu Punkt 5) NÖ Hilfswerk Allentsteig - Ansuchen Mietbefreiung 2014 

Mit Schreiben vom 24. Oktober 2013 übermittelt das NÖ Hilfswerk Allentsteig der 

Stadtgemeinde Allentsteig das Ansuchen um Mietbefreiung für das Lokal in der Spital-

straße 2-4, 3804 Allentsteig, für das Jahr 2014. 

 

Vizebürgermeister Dr. Kurt F. Kastner stellt den Antrag, der Gemeinderat möge der 

Empfehlung des Stadtrates folgen, und dem Ansuchen des NÖ Hilfswerkes Allentsteig 

um Mietbefreiung für das Jahr 2014 entsprechen und die Mietbefreiung in der Höhe ei-

ner Jahresmiete (EUR 1.421,28) gewähren. 

Beschluss:  Einstimmige Annahme des Antrages 
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Zu Punkt 6) Caritas Diözese St. Pölten - Ansuchen Förderung Einsatzstunden 

       1. Halbj. 2013 

Von der Caritas der Diözese St. Pölten wurde ein Antrag um Subvention der geleisteten 

Einsatzstunden für das 1. Halbjahr 2013 abgegeben. 

 

 1.145,75 Einsatzstunden   EUR 1.718,63 

 

Vizebürgermeister Dr. Kurt F. Kastner stellt den Antrag, der Gemeinderat möge der 

Empfehlung des Stadtrates folgen, und der Caritas der Diözese St. Pölten eine Förde-

rung der Einsatzstunden für das 1. Halbjahr 2013 in der Höhe von EUR 1.718,63 gewäh-

ren. 

Beschluss:  Einstimmige Annahme des Antrages 

 

Zu Punkt 7) Stadtgemeinde Allentsteig – Ansuchen Förderung Klimarelevantes Projekt 

Am Stadtamt wurden vier Ansuchen um eine Förderung im Rahmen des klimarelevan-

ten Projektes der Stadtgemeinde Allentsteig abgegeben. Der Gemeinderat berät und be-

schließt hierüber.  

 

 KLEIN Adolf, 3804 Allentsteig, Am Lagerberg 9 – Pellets-Zentralheizung 

 MASTIK Horst, 3804 Allentsteig, Hauptstraße 65 – Pellets-Zentralheizung 

 KAINZ Franz, 3804 Allentsteig, Pereirastraße 5 – Pellets-Zentralheizung 

 PECHATSCHEK Johanna, 3804 Allentsteig, Neubaustraße 19 – Photovoltaik-Anlage 

 

GR Peter Hinterleitner stellt den Antrag, der Gemeinderat möge der Empfehlung des 

Stadtrates folgen und den o.a. Antragstellern eine Förderung in der Höhe von EUR 

181,50 je Anlage gewähren. 

Beschluss:  Einstimmige Annahme des Antrages 

 

StR Johann Schmid verlässt um 21.05 Uhr den Sitzungssaal. 

 

Zu Punkt 8) Stadtgemeinde Allentsteig – Ansuchen Förderung einspuriger E-Fahrzeuge 

Am Stadtamt wurden folgende Ansuchen um eine Förderung einspuriger  

E-Fahrzeuge abgegeben. Der Gemeinderat berät und beschließt hierüber.  

 

GRÖTZL Johann, 3804 Bernschlag Nr. 36    EUR    47,19 

SCHMID Johann, 3804 Allentsteig, Dr. E. Krennstraße 21/1 EUR 200,00 

WEIXLBERGER Johann, 3804 Allentsteig, Bahnhofstr. 10 EUR 200,00 

EDERER Leopold, 3804 Allentsteig, Spitalstraße 6   EUR 152,91 

HACKL Gertraude, 3804 Allentsteig, Spitalstraße 22  EUR 200,00 



   6009 

 

GR Peter Hinterleitner stellt den Antrag, der Gemeinderat möge der Empfehlung des 

Stadtrates folgen, und den oben angeführten Personen die angeführte Förderung gewäh-

ren.  

Beschluss:  Einstimmige Annahme des Antrages 

 

StR Johann Schmid betritt um 21.07 Uhr wieder den Sitzungssaal. 

 

Zu Punkt 9) Stadtgemeinde Allentsteig – Bericht Gebarungsprüfung Prüfungsausschuss 

Der Obmann des Prüfungsausschusses bringt dem Gemeinderat das Ergebnis der ange-

sagten, am 26.09.2013 durchgeführten Gebarungsprüfung zur Kenntnis. 

 

Der Gemeinderat nimmt das Ergebnis zur Kenntnis. 

 

Zu Punkt10) Stadtgemeinde Allentsteig – Vergabe Gemeindewohnungen 

10.1. Wohnung Nr. 4, Neubaustraße 2/2 (vormals Sonja Bauer) 

Die frei gewordene Gemeindewohnung Nr. 4 in der Neubaustraße 2/2 kann ab sofort neu 

vergeben werden. 

Die Wohnung weist eine Größe von 56,00 m² auf (2 Zimmer, Küche, Vorzimmer, Bad und 

WC). 

 

  Miete monatlich  EUR      136,64 

  Betriebskosten á cto EUR        48,36 

      EUR      185,00 

  zuzüglich 10 % MWSt. EUR        18,50 

  Gesamtbetrag  EUR     203,50 

 

Diese Wohnung wurde seitens der Stadtgemeinde Allentsteig in der Zeit vom  

03. Oktober 2013 bis zum 18. Oktober 2013 öffentlich ausgeschrieben. 

 

Folgende Ansuchen für diese Gemeindewohnung sind am Stadtamt eingelangt (Reihung 

nach Datum des Einlangens): 

 

WEIXELBRAUN Thomas, 3903 Echsenbach, Hauptstraße 16 

MARCHSTEINER Manfred, 3900 Gr. Haselbach 47 

HERZOG Manuela, 3804 Allentsteig, Ziegelofenstraße 6 (braucht dringend eine Woh-
nung – musste von Freund ausziehen – hat Kleinkind) bevorzugte Wohnung Nr. 6, 
Neubaustraße 2/2 

WIRRER Hannes, 3804 Allentsteig, Hauptstraße 13 
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WILLINGER Pamela, 3804 Allentsteig, Schaichgasse 14 

HÖHER Dominik, 3804 Allentsteig, Zwettlerstraße 15 

KARGL Ulrike, 3910 Zwettl, Oberstrahlbach 57 (braucht dringend eine Wohnung, da 
sie ihre jetzige Wohnung  umgehend verlassen muss - Beziehungsende) 
WOLDRICH Marco, 3903 Haimschlag 3 

KOSTIC Sandra, 3950 Gmünd, Wielands 61 (Ansuchen vom 16.12.2013) 
 

GR Ing. Ewald Gamper stellt den Antrag, der Gemeinderat möge der Empfehlung des 

Stadtrates folgen und die Gemeindewohnung Nr. 4 in der Neubaustraße 2/2 zu einer 

monatlichen Gesamtmiete in der Höhe von EUR 203,50 (inkl. MwSt. und Betriebskosten 

á cto) ab 01. Jänner 2014 an Herrn Thomas Weixelbraun, derzeit Hauptstraße 16, 3903 

Echsenbach, vergeben. 

Beschluss:  Einstimmige Annahme des Antrages 

 

10.2. Wohnung Nr. 6, Neubaustraße 2/2 (vormals Harald Vielhaber) 

Die frei gewordene Gemeindewohnung Nr. 6 in der Neubaustraße 2/2 kann ab sofort neu 

vergeben werden. 

Die Wohnung weist eine Größe von 56,00 m² auf (2 Zimmer, Küche, Vorzimmer, Bad und 

WC). 

 

  Miete monatlich  EUR      136,64 

  Betriebskosten á cto EUR        48,36 

      EUR      185,00 

  zuzüglich 10 % MWSt. EUR        18,50 

  Gesamtbetrag  EUR     203,50 

 

Diese Wohnung wurde seitens der Stadtgemeinde Allentsteig in der Zeit vom  

30. Oktober 2013 bis zum 14. November 2013 öffentlich ausgeschrieben. 

 

Folgende Ansuchen für diese Gemeindewohnung sind am Stadtamt eingelangt (Reihung 

nach Datum des Einlangens): 

 

HERZOG Manuela, 3804 Allentsteig, Ziegelofenstraße 6 (braucht dringend eine 
Wohnung – musste von Freund ausziehen – hat Kleinkind) – bevorzugte Wohnung 
Nr. 6, Neubaustraße 2/2 

WIRRER Hannes, 3804 Allentsteig, Hauptstraße 13 

WILLINGER Pamela, 3804 Allentsteig, Schaichgasse 14 

KARGL Ulrike, 3910 Zwettl, Oberstrahlbach 57 (braucht dringen eine Wohnung, da 
sie ihre jetzige Wohnung  umgehend verlassen muss - Beziehungsende) 
WOLDRICH Marco, 3903 Haimschlag 3 

KOSTIC Sandra, 3950 Gmünd, Wielands 61 (Ansuchen vom 16.12.2013) 
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GR Ing. Ewald Gamper stellt den Antrag, der Gemeinderat möge der Empfehlung des 

Stadtrates folgen und die Gemeindewohnung Nr. 6 in der Neubaustraße 2/2 zu einer 

monatlichen Gesamtmiete in der Höhe von EUR 203,50 (inkl. MwSt. und Betriebskosten 

á cto) ab 01. Jänner 2014 an Frau Manuela Herzog, derzeit Ziegelofenstraße 6, 3804 All-

entsteig, vergeben. 

Beschluss:  Einstimmige Annahme des Antrages 

 

10.3. Wohnung Nr. 3, Spitalstraße 2-4 (vormals Ernst Rogner) 

Die frei gewordene Gemeindewohnung Nr. 3 in der Spitalstraße 2-4 kann ab sofort neu 

vergeben werden. 

Die Wohnung weist eine Größe von 60,00 m² auf (2 Zimmer, Küche, Vorzimmer, Bad und 

WC). 

 

  Miete monatlich  EUR      146,40 

  Betriebskosten á cto EUR        41,60 

      EUR      188,00 

  zuzüglich 10 % MWSt. EUR        18,80 

  Gesamtbetrag  EUR     206,80 

 

Weiters besteht bei dieser Wohnung die Möglichkeit einen Parkplatz zu mieten (Park-

platzgebühr EUR 9,60 inkl. 20 % MwSt. pro Monat). 

 

Diese Wohnung wurde seitens der Stadtgemeinde Allentsteig in der Zeit vom  

31. Oktober 2013 bis zum 15. November 2013 öffentlich ausgeschrieben. 

 

Folgende Ansuchen für diese Gemeindewohnung sind am Stadtamt eingelangt: 

 

HERZOG Manuela, 3804 Allentsteig, Ziegelofenstraße 6 (braucht dringend eine Woh-
nung – musste von Freund ausziehen – hat Kleinkind) bevorzugte Wohnung Nr. 6, 
Neubaustraße 2/2 

 

Info: Die Wohnung wurde gemäß der Empfehlung des Stadtrates Frau Ulrike Kargl an-

geboten, diese hat die Wohnung besichtigt und hat am 16.12.2013 mitgeteilt, dass ihr 

diese Wohnung nicht zusagt. 

 

GR Ing. Ewald Gamper stellt den Antrag, der Gemeinderat möge die Gemeindewohnung 

Nr. 3 in der Spitalstraße 2-4 zu einer monatlichen Gesamtmiete in der Höhe von EUR 

206,80 (inkl. MwSt. und Betriebskosten á cto) zuzüglich EUR 9,60 (inkl. 20 % MwSt.) 
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Parkplatzgebühr ab 01. Jänner 2014 an Herrn Dominik Höher, derzeit Zwettlerstraße 

15, 3804 Allentsteigvergeben, sofern sich dieser für diese Wohnung interessiert. 

Beschluss:  Einstimmige Annahme des Antrages 

 

10.4. Wohnung Nr. 1, Bahnhofstraße 12 A (vormals Alexandra Frantes) 

Die frei gewordene Gemeindewohnung Nr. 1 in der Bahnhofstraße 12 A kann ab sofort 

neu vergeben werden. 

Die Wohnung weist eine Größe von 49,50 m² auf (2 Zimmer, Küche, Vorzimmer, Bad und 

WC). 

 

  Miete monatlich  EUR      120,78 

  Betriebskosten á cto EUR        58,22 

      EUR      179,00 

  zuzüglich 10 % MWSt. EUR        17,90 

  Gesamtbetrag  EUR     196,90 

 

Diese Wohnung wurde seitens der Stadtgemeinde Allentsteig in der Zeit vom  

31. Oktober 2013 bis zum 15. November 2013 öffentlich ausgeschrieben. 

 

Für diese Gemeindewohnung sind bis dato KEINE Ansuchen am Stadtamt eingelangt  

 

GR Ing. Ewald Gamper stellt den Antrag, der Gemeinderat möge der Empfehlung des 

Stadtrates folgen, und die Gemeindewohnung Nr. 1 in der Bahnhofstraße 12 A zu einer 

monatlichen Gesamtmiete in der Höhe von EUR 196,90 (inkl. MwSt. und Betriebskosten 

á cto) ab 01. Jänner 2014 an Frau Pamela Willinger, derzeit Schaichgasse 14, 3804 All-

entsteig, zu vergeben. 

Beschluss:  Einstimmige Annahme des Antrages 

 

Zu Punkt 11) Stadtgemeinde Allentsteig – Vergabe Darlehen für ABA Allentsteig – BA08 

Nach der erfolgten Ausschreibung des Darlehens für den BA08 der ABA Allentsteig 

(Kläranlage) erfolgt nun die Vergabe an die Bestbieterbank. 

 

Die Ausschreibung wurde an insgesamt 8 Bankinstitute versandt. 

Auf Grund dieser Ausschreibung sind 5 Angebote am Stadtamt eingelangt, welche im 

Rahmen der Stadtratsitzung am 10. Dezember 2013 geöffnet wurden. 
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Folgende Angebote wurden abgegeben (angeführt ist jeweils nur der Aufschlag auf den 6-

Monats Zinssatz bei EURIBOR-Bindung in der Tilgungsphase, als Darlehensvolumen 

wurden insgesamt EUR 2.750.000,00 in 2 Zuzählungen (EUR 2,4 Mio. 2013 und EUR 

350.000,00 2014) angenommen): 

 

Bankinstitut Aufschlag in Prozent 

Sparkasse Waldviertel – Bank AG 1,18 % 

BAWAG PSK, 1018 Wien 0,85 % 

Raiffeisenbank Waidhofen / Thaya 1,14 % 

HYPO NOE Gruppe Bank AG 0,83 % 

Bank AUSTRIA, 1011 Wien 0,84 % 

 

Da für diesen Bauabschnitt Förderungszusagen des Bundes und des Landes NÖ vorlie-

gen, ist für die Aufnahme dieses Darlehens gemäß § 90 Abs. 4 Zif. 1 keine Genehmigung 

seitens des Amtes der NÖ Landesregierung notwendig. 

 

Auf Grund des knappen Ergebnisses soll eine Prüfung (Verhandlung) der Konditionen 

des Bestbieters erfolgen. 

 

Bürgermeister Andreas Kramer stellt den Antrag, der Gemeinderat möge beschließen, 

dass der Zuschlag für das Darlehen betreffend die ABA Allentsteig, BA08, mit einem Ge-

samtvolumen von EUR 2.750.000,00 mit dem variablen Zinsindikator „6-Monats-

EURIBOR“ an den ermittelten Bestbieter, die HYPO NOE Gruppe Bank AG, Hypogasse 

1, 3100 St. Pölten, gemäß den Konditionen des Angebots vom 19. November 2013 (nach 

Prüfung bzw. Verhandlung) erteilt werden soll. 

Beschluss:  Einstimmige Annahme des Antrages 

 

Zu Punkt 12) USV Sparkasse Allentsteig – Ansuchen um Subvention 

Vom USV Sparkasse Allentsteig wurde mit Schreiben vom 19. August 2013 um die Ge-

währung einer Subvention angesucht. Seitens des USV Sparkasse Allentsteig wurde 

hiezu ausgeführt, dass gerade die Kreditrückzahlungen in den Monaten November 2013 

bis März 2014 in der Höhe von ca. EUR 700,00 pro Monat arge Probleme bereiten. 

 

Info: Im Vorjahr wurden EUR 2.000,00 als Subvention gewährt. 
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GR Peter Hinterleitner stellt den Antrag, der Gemeinderat möge der Empfehlung des 

Stadtrates folgen und dem USV Sparkasse Allentsteig eine finanzielle Unterstützung in 

der Höhe von EUR 2.000,00 gewähren. Die Bedeckung dieser Ausgabe ist im 1. NVA 

2013 enthalten. 

Beschluss:  Einstimmige Annahme des Antrages 

 

Zu Punkt 13) RK Bezirksstelle Allentsteig – Ansuchen um Subvention Ankauf Rettungs-

fahrzeug 

Mit Schreiben vom Oktober 2013 sowie mit Ergänzung vom 21. November 2013 sucht die 

Bezirksstelle Allentsteig um Gewährung einer Subvention für den notwendigen Ankauf 

eines Rettungswagens an. Gleichlautende Schreiben sind an die übrigen Gemeinden des 

Rettungsbezirks (Göpfritz/Wild, Schwarzenau, Echsenbach und Pölla) ergangen. Die Ge-

samtkosten in der Höhe von EUR 68.400,-- sollen auf alle Gemeinden nach dem Verhält-

nis der Bevölkerung auf die nächsten 3 Jahre (2014-2016) aufgeteilt werden. Für Allent-

steig ergibt dies einen zu gewährenden Subventionsbetrag in der Höhe von  

EUR 14.926,00 bzw. EUR 4.975,33 / Jahr. 

 

Bürgermeister Andreas Kramer stellt den Antrag, der Gemeinderat möge der Empfeh-

lung des Stadtrats folgen und dem ÖRK Bezirksstelle Allentsteig eine Subvention für 

den Ankauf eines neuen Rettungswagens in der Höhe von EUR 14.926,00, zahlbar in 3 

Jahresraten, in der Höhe von EUR 4.975,33 ab dem Jahr 2014 gewähren. 

Beschluss:  Einstimmige Annahme des Antrages 

 

Zu Punkt 14) Bäuerinnenchor Bernschlag – Ansuchen um Subvention 

Vom Bäuerinnenchor Bernschlag wird mit Schreiben vom 09. November 2013 ein Ansu-

chen um Subvention eingebracht. Die Subvention wird für neues Notenmaterial sowie 

für den Nachkauf von Trachten und Schürzen benötigt. 

 

StR Alois Kainz verlässt um 21.28 Uhr den Sitzungssaal. 

 

Vizebürgermeister Dr. Kurt F. Kastner stellt den Antrag, der Gemeinderat möge der 

Empfehlung des Stadtrates folgen und dem Bäuerinnenchor Bernschlag eine Subvention 

in der Höhe von EUR 300,00 gewähren. Die Bedeckung dieser Ausgabe ist im 1. NVA 

2013 enthalten. 

Beschluss:  Einstimmige Annahme des Antrages 
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Zu Punkt 15) Stadtgemeinde Allentsteig – 5. Änderung des ÖROP – Gutachten und Be-

schluss  

Der Entwurf der geplanten 5. Änderung des örtlichen Raumordnungsprogrammes war 

in der Zeit vom 26.08.2013 bis 07.10.2013 im Stadtamt Allentsteig öffentlich aufgelegt. 

Während dieser Frist wurden zwei schriftliche Stellungnahmen eingereicht. 

 

In jener vom Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Landesstraßenplanung (ST3), 

wird festgehalten, dass eine Kontaktaufnahme mit der Abteilung ST3 nicht erforder-

lich ist. 

Diese Stellungnahme wird vom Gemeinderat zur Kenntnis genommen.  

 

StR Alois Kainz betritt um 21.29 Uhr wieder den Sitzungssaal. 

 

Eine weitere Stellungnahme wurde vom Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung 

Wasserrecht und Schifffahrt (WA1), eingebracht. Darin teilt die Verwaltung des Öf-

fentlichen Wassergutes in Vertretung der Republik Österreich mit, dass gegen die 

vorgesehene Änderung des örtlichen Raumordnungsprogrammes grundsätzlich kein 

Einwand besteht. Es sei jedoch unbedingt darauf zu achten, dass entlang der Gewäs-

ser ausreichend breite Betreuungs- und Erhaltungsstreifen frei von jeglicher Verbau-

ung gehalten werden. 

 

Im gegenständlichen Änderungsverfahren befindet sich ausschließlich Änderungs-

punkt 9 im unmittelbaren Nahbereich eines Fließgewässers. Ein Betreuungs- und Er-

haltungsstreifen entlang des Thauabaches kann hier aber sichergestellt werden, da 

zwischen dem erweiterten Grünland-Parkanlage und dem Bachbett ein Grünstreifen 

verbleibt.  

Diese Stellungnahme wird vom Gemeinderat zur Kenntnis genommen.  

 

Von Familie Tschannerl (Bernschlag Nr. 40) ging während der öffentlichen Auflage 

der (nicht schriftliche) Wunsch ein, das Bauland-Agrargebiet westlich von Parzelle 

.35, KG. Bernschlag, zu erweitern. Davon betroffen wäre das im öffentlichen Gut gele-

gene Grundstück 2191/3. 
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Dieses Widmungsanliegen ist nicht Gegenstand der 5. Änderung des örtlichen Rau-

mordnungsprogrammes. Eine mögliche künftige Abänderung der Flächenwidmung in 

diesem Bereich soll aber im Zuge des nächsten Änderungsverfahrens geprüft werden.  

 

Vom Amt der NÖ Landesregierung, wurde von der zuständigen Amtssachverständigen 

der Abt. RU2 (Raumordnung und Regionalpolitik), Frau Dipl.-Ing. Helma Hamader, 

das Gutachten – vorerst noch ohne rechtliche Würdigung durch die Abteilung RU1 – 

übermittelt. Demnach stehen die geplanten Änderungen nicht im Widerspruch zu den 

Planungsbestimmungen des NÖ Raumordnungsgesetzes 1976.  

 

Hinsichtlich Änderungspunkt 2 (KG. Allentsteig) führt die ASV allerdings einige offe-

ne Fragen und Problemstellungen an, die für eine abschließende Beurteilung noch zu 

klären sind (genaue Lage des Fluders bzw. Umleitung in westlich den gelegenen Ka-

nal, Prüfung der Verbesserung der Abflusssituation, Prüfung der Zufahrtsituation, 

mögliche Lärmemissionen durch Sport- und Parkplatz).  

 

Der Gemeinderat sieht daher vor, diesen Änderungspunkt zurückzustellen und vor-

erst nicht zu beschließen. 

 

Betreffend Änderungspunkt 6 (KG. Bernschlag) hält Frau DI Hamader neben der Si-

cherstellung der Verfügbarkeit der Parzelle 10 (Teilbereich) fest, dass die hintere Bau-

landgrenze auf Grund der Geländesituation nach Süden zu verschieben ist. Abwei-

chend vom aufgelegten Entwurf wird die nördliche Abgrenzung des Bauland-

Agrargebiet folglich geringfügig nach Süden verlegt (siehe Planbeilage). 

 

Hinsichtlich der Änderungspunkte 1 und 6 werden zwischen der Stadtgemeinde All-

entsteig und den betroffenen Grundeigentümern privatrechtliche Verträge abge-

schlossen, welche die Verfügbarkeit sicherstellen sollen. 

 

Da in Bezug auf Änderungspunkt 7 (KG. Bernschlag) die Löschung des Brunnen-

schutzgebietes noch nicht durchgeführt ist, die geplante Maßnahme laut Amtssach-

verständiger aber grundsätzlich positiv beurteilt werden kann, soll dieser Änderungs-

punkt als eigene Verordnung (Verordnung B) beschlossen werden. 
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Entsprechend den Ausführungen im Gutachten der Amtssachverständigen der Abt. 

RU2, aber auch um der aktuellen Planzeichenverordnung (LGBl. 8000/2-0) und dem 

NÖ Raumordnungsgesetz (LGBl. 8000-27) zu entsprechen, werden die bisher als 

Grünland-Landwirtschaft (Gl) bzw. Grünland-Forstwirtschaft (Gf) gewidmeten Flä-

chen mittels einer Ergänzung der Legende als Grünland-Land- und Forstwirtschaft 

(Glf) festgelegt. 

Die Überarbeitung weiterer nicht mehr planzeichenkonformer Widmungsbezeichnun-

gen (Gsp, Ggü ohne Funktionsbezeichnung, …)  soll im Zuge des nächsten Änderungs-

verfahren erfolgen.  

 

Da Frau Dipl.-Ing. Helma Hamader zudem auf die mangelnde Aktualität zweier 

Kenntlichmachungen im Flächenwidmungsplan verweist, werden der 100-jährliche 

Hochwasser-abflussbereich des Thauabaches und des Stadtsees (HQ100) entsprechend 

der für die Gewässer vorliegenden Abflussuntersuchung sowie das Natura 2000-

Vogelschutzgebiet „Truppen-übungsplatz Allentsteig“ (lt. NÖ Atlas) ergänzt. 

 

Die Amtssachverständige verweist weiters auf die dringend notwendige Übertragung 

des Flächenwidmungsplanes auf die digitale Katastralmappe und die Ausarbeitung 

eines örtlichen Raumordnungsprogramms entsprechend dem NÖ Raumordnungsge-

setz 1976, LGBl. 8000-27.  

Der Gemeinderat nimmt diesen Hinweis zur Kenntnis und wird sich in einer der 

nächsten Sitzungen mit dieser Empfehlung beschäftigen. 

 

Bürgermeister Andreas Kramer stellt den Antrag, der Gemeinderat möge die 5. Ände-

rung, unter Berücksichtigung der oben angeführten Abänderung gegenüber dem auf-

gelegten Entwurf, mittels folgenden Verordnungen beschließen: 

 

Verordnung A: 

 
§ 1 Auf Grund des § 22 Abs. 1 des NÖ Raumordnungsgesetzes 1976, LGBl. 8000-27, 

wird das örtliche Raumordnungsprogramm dahingehend abgeändert, dass für die 

auf der hiezu gehörigen Plandarstellung rot umrandeten Grundflächen in den Ka-

tastralgemeinden Allentsteig, Bernschlag und Thaua            (Änderungspunkte 1, 

3, 4, 5, 6, 8 und 9) die auf der Plandarstellung durch rote Signatur dargestellte 

Widmungsart festgelegt wird. 
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§ 2 Die Plandarstellung, die gemäß § 2 Zi. 3d der Planzeichen-verordnung, LGBl. 

8000/2-0, als Schwarz-Rot-Darstellung ausgeführt und mit einem Hinweis auf die-

se Verordnung versehen ist, liegt im Stadtamt Allentsteig während der Amtsstun-

den zur allgemeinen Einsicht auf. 

 

§ 3 Diese Verordnung tritt nach ihrer Genehmigung durch die  

NÖ Landesregierung und nach ihrer darauffolgenden Kundmachung mit dem auf 

den Ablauf der zweiwöchigen Kundmachungsfrist folgenden Tag in Kraft. 

 

 

Verordnung B: 

 
§ 1 Auf Grund des § 22 Abs. 1 des NÖ Raumordnungsgesetzes 1976, LGBl. 8000-27, 

wird das örtliche Raumordnungsprogramm dahingehend abgeändert, dass für die 

auf der hiezu gehörigen Plandarstellung rot umrandeten Grundflächen in der Ka-

tastralgemeinde Bernschlag (Änderungspunkt 7) die auf der Plandarstellung durch 

rote Signatur dargestellte Widmungsart festgelegt wird. 

 

§ 2 Die Plandarstellung, die gemäß § 2 Zi. 3d der Planzeichen-verordnung, LGBl. 

8000/2-0, als Schwarz-Rot-Darstellung ausgeführt und mit einem Hinweis auf die-

se Verordnung versehen ist, liegt im Stadtamt Allentsteig während der Amtsstun-

den zur allgemeinen Einsicht auf. 

 

§ 3 Diese Verordnung tritt nach ihrer Genehmigung durch die  

NÖ Landesregierung und nach ihrer darauffolgenden Kundmachung mit dem auf 

den Ablauf der zweiwöchigen Kundmachungsfrist folgenden Tag in Kraft. 

 

Beschluss:  Einstimmige Annahme des Antrages 

 

Bürgermeister Andreas Kramer stellt den Antrag, der Gemeinderat möge beschließen, 

hinsichtlich  

 des Änderungspunktes 1, Grundstück 476/2, KG Allentsteig, Manfred Zeilinger, 

Zwettlerstraße 66, 3804 Allentsteig sowie 

 des Änderungspunktes 6, Grundstück 10, KG Bernschlag, Martin Meixner, Bern-

schlag 14, 3804 Allentsteig und Christina Weghuber, Hauptstraße 1, 3804 Allent-

steig 

Verträge zur Sicherstellung der Verfügbarkeit des Baulandes abzuschließen. 

Beschluss:  Einstimmige Annahme des Antrages 

 

Zu Punkt 16) Stadtgemeinde Allentsteig – Vergabe Straßenbezeichnung gemeindeeigene 

Baugründe (Parz. 3579, KG Allentsteig) 

In der letzten Ausgabe der Allentsteiger Stadtnachrichten wurde die Bevölkerung aufge-

fordert, Namensvorschläge für die Straße bei den gemeindeeigenen Baugründen „Kalva-

rienberg Nord“ abzugeben. 
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GR Peter Hinterleitner verlässt um 21.45 Uhr den Sitzungssaal. 

GR Peter Hinterleitner betritt um 21.48 Uhr den Sitzungssaal. 

 

Bis 06. Dezember 2013 sind folgende Namensvorschläge am Stadtamt eingelangt: 

 Am Sonnenhang, Sonnensiedlung oder Sonnbergstraße 

 Schlossblick 

 Am Sonnberg, Sonnen Straße 

 Nordwest-Bergstraße 

 Schlossblick 

 

Der Stadtrat hat folgende Vorschläge in die nähere Auswahl genommen: 

 Am Sonnenhang 

 Schlossblick 

 

Der Gemeinderat ergänzt die Namensvorschläge durch die Straßenbezeichnung „Ufer-

bachstraße“. 

 

Es findet eine ausführliche Diskussion zu den Namensvorschlägen statt. 

 

Die Mitglieder des Gemeinderates stimmen über die Namensvorschläge wie folgt ab: 

Uferbachstraße  6 Stimmen 

Am Sonnenhang  6 Stimmen 

Schlossblick  5 Stimmen 

 

Die 2. Abstimmung, bei dem über die beiden Stimmenstärksten Namensvorschläge abge-

stimmt wird, ergibt folgendes Ergebnis: 

Uferbachstraße  7 Stimmen 

Am Sonnenhang 8 Stimmen 

 sowie 2 Stimmenthaltungen (GR Mag. Elisabeth Klang, 

GR Erwin Hochleitner) 

 

Somit ist der Namensvorschlag lautend auf „Am Sonnenhang“ vom Gemeinderat mehr-

heitlich angenommen. 

 

Zu Punkt 17) Stadtgemeinde Allentsteig – Kulturausstellungen 2014 

Bei der Präsentation der Ausstellungen durch die NÖ ART in St. Pölten hat die Stadt-

gemeinde Allentsteig Interesse an den folgenden Ausstellungen für das Jahr 2014 be-

kundet: 
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 kleine monster.GROSSE TIERE – in der Zeit vom 18.07.-03.08.2014 

 Ver-rückt  - in der Zeit vom 29.08.-14.09.2014 

 

StR Franz Albrecht verlässt um 21.57 Uhr den Sitzungssaal. 

 

StR Susanne Wögenstein stellt den Antrag, der Gemeinderat möge der Empfehlung des 

Stadtrates folgen und die Durchführung der o.a. Ausstellungen im Schüttkasten der 

Stadtgemeinde Allentsteig in Zusammenarbeit mit der NÖ ART, NÖ Gesellschaft für 

Kunst und Kultur, empfehlen. 

Beschluss:  Einstimmige Annahme des Antrages 

 

Zu Punkt 18) Stadtgemeinde Allentsteig – Bestellung Bildungsgemeinderat 

Gemäß § 30 a der NÖ Gemeindeordnung 1973 LGBl. 1000 i.d.g.F. sind neben den Ju-

gendgemeinderäten seit 2013 auch Bildungsgemeinderäte jedenfalls zu bestellen. 

So wie beim Jugendgemeinderat ist auch beim Bildungsgemeinderat kein spezielles mo-

natliches Entgelt vorgesehen. 

 

Vorschlag für Bildungsgemeinderat: 

 StR Gertrude Weber 

 

StR Franz Albrecht verlässt um 21.59 Uhr den Sitzungssaal. 

 

GR Mag. Silvia Schleritzko stellt den Antrag, der Gemeinderat möge der Empfehlung 

des Stadtrates folgen und Frau StR Gertrude Weber zur Bildungsgemeinderätin der 

Stadtgemeinde Allentsteig bestellen. 

Beschluss:  Einstimmige Annahme des Antrages 

 

Zu Punkt 19) Stadtgemeinde Allentsteig – Korrektion L65 – Baulos OD Thaua 

Die Abt. Hydrologie und Geoinformation, Reg. Horn, des Amtes der NÖ Landesregierung 

hat mit Schreiben vom 07. Februar 2013, Zl. DB3-VS-50462/004-2013 einen Teilungs-

plan, GZ 50462, sowie einen Verordnungsentwurf betreffend die Korrektion der Landes-

straße 65, km 23.3 – 23.6, Baulos Ortsdurchfahrt Thaua, übermittelt. 
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Folgender Verordnungsentwurf betreffend die Entwidmung und Widmung des öffentli-

chen Gutes wurde übermittelt: 

 

 

Hinsichtlich einer notwendigen Ablöse (An- und Verkauf) von Grundflächen wird ein Be-

trag in der Höhe von EUR 1,--/ m² vorgeschlagen. 

 



   6022 

Trennstück Nr. Besitzer Fläche (+ Zuwachs / - Vermind.) 

15 EZ 5, Sebastian Bittermann -126 m² 

16 ‘‘ - 38 m² 

17 ‘‘ - 13 m² 

20 ‘‘ - 3 m² 

22 EZ 6, Martin Fenz    0 m² 

31 ‘‘ + 218 m² 

21 ‘‘ - 109 m² 

9 EZ 228, Helga Waldhauser -23 m² 

2 EZ 333, Gabriele Wurth -41 m² 

23 EZ 479, Robert Fleischhacker + 116 m² 

25 ‘‘ + 11 m² 

26 ‘‘ + 16 m² 

27 ‘‘ - 2 m² 

28 ‘‘    0 m² 

 

Keine Ablöse gelangt für Grundbereinigungen zwischen der Landesstraßenverwaltung 

(EZ 416) und der Stadtgemeinde Allentsteig (EZ 417) zur Verrechnung. Ablösen mit dem 

Öffentlichen Wassergut (EZ 429) wurden zwischenzeitlich amtswegig erledigt. 

 

Bürgermeister Andreas Kramer stellt den Antrag, der Gemeinderat möge der Empfeh-

lung des Stadtrates folgen und der vorliegenden Verordnung (Widmung/Entwidmung 

öffentliches Gut) die Zustimmung geben und betreffend den angeführten Grundeinlösen 

(Grundabtretung bzw. Grundzuwachs) mit den angeführten Grundeigentümern einen 

Preis in der Höhe von EUR 1,00 / m² zur Verrechnung bringen. 

Beschluss:  Einstimmige Annahme des Antrages 

 

Zu Punkt 20) Stadtgemeinde Allentsteig – Abänderung GR-Beschluss 29.09.2010, TOP 9 

– Post.Partner-Vertrag 

In der GR-Sitzung vom 29.09.2010 wurde bereits der damals gültige Post.Partner Ver-

trag beschlossen. Da zwischenzeitlich ein anderer Postpartner tätig wurde, kam dieser 

Vertrag nicht zur Geltung. 

Nunmehr versieht die Stadtgemeinde Allentsteig seit 25. November 2013 die Tätigkeit 

als Postpartner und seitens der Österreichischen Post AG, 1010 Wien, wurde der aktuel-

le Post.Partnervertrag wie folgt übermittelt: 
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Bürgermeister Andreas Kramer stellt den Antrag, der Gemeinderat möge der Empfeh-

lung des Stadtrates folgen und den Gemeinderatsbeschluss vom 29. September 2010 da-

hingehend abändern, dass dem nunmehr vorliegenden Post-Partnervertrag zwischen der 

Österreichischen Post AG, Postgasse 8, 1010 Wien, und der Stadtgemeinde Allentsteig, 

Hauptstraße 23, 3804 Allentsteig, die Zustimmung gegeben wird. 

Beschluss:  Einstimmige Annahme des Antrages 
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Zu Punkt 21) Stadtgemeinde Allentsteig – Weihnachtsgutscheine Gemeindebedienstete 

Mit Schreiben vom 16. Oktober 2013 ersucht die Personalvertretung der Stadtgemeinde 

Allentsteig den Gemeinderat um die Gewährung von Weihnachtsgutscheinen für die Be-

diensteten der Stadtgemeinde Allentsteig.  

Für das Jahr 2013 wird der Gemeinderat ersucht, den Gutscheinsbetrag von EUR 50,00 

auf EUR 60,00 für Ganztagsbeschäftigte zu erhöhen, da dieser seit 2009 nicht erhöht 

wurde. 

Die teilzeitbeschäftigten Bediensteten sollen einen Gutschein im aliquoten Ausmaß ge-

mäß dem Beschäftigungsausmaß erhalten.  

 

StR Reinhard Waldhör stellt den Antrag, der Gemeinderat möge der Empfehlung des 

Stadtrates folgen und für die Bediensteten der Stadtgemeinde Allentsteig folgende 

Weihnachtsgutscheine zu gewähren: 

 Ganztagsbeschäftigte Bedienstete in Höhe von EUR 60,00, 

 Teilzeitbeschäftigte Bedienstete erhalten einen Gutschein mit dem aliquoten  

Betrag gemäß dem Beschäftigungsausmaß. 

Beschluss:  Einstimmige Annahme des Antrages 

 

Zu Punkt 22) Stadtgemeinde Allentsteig – Außerordentliche Zuwendung Kinderweih-

nachtsgeld Gemeindebedienstete 

Mit Schreiben vom 16. Oktober 2013 ersucht die Personalvertretung der Stadtgemeinde 

Allentsteig den Gemeinderat um Gewährung einer außerordentlichen Zuwendung „Kin-

derweihnachtsgeld“ für Bedienstete der Stadtgemeinde Allentsteig. 

 

Folgende Bedienstete beziehen die Kinderzulage als Dienstnehmer der Stadtgemeinde 

Allentsteig: 

 Kainz Johann (1 Kind)   Steindl Herta (1 Kind) 

 Varga Anita (1 Kind)   Schuh Werner (1 Kind) 

 Waldhör Claudia (1 Kind)  Samper Gabriele (1 Kinder) 

 Kolm Christine (3 Kinder)  Tauber Antonia (2 Kinder) 

 Lindtner Christian (1 Kind)  Hofbauer Johann (1 Kind) 

 Ondracek Nicole (2 Kinder)  Statzer Silvia (1 Kind) 

 

Grundsätzlich sind alle Dienstnehmer für die a.o. Zuwendung des Kinderweihnachtsgel-

des vorgesehen, welche zum Empfang der Kinderzulage berechtigt sind.  
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Bei jenen Bediensteten, wo beide Elternteile bei einer Gebietskörperschaft beschäftigt 

sind, wird eine Bestätigung des Dienstgebers des Lebenspartners vorgelegt, dass um 

kein Kinderweihnachtsgeld angesucht bzw. keines ausbezahlt wird. 

 

StR Reinhard Waldhör stellt den Antrag, der Gemeinderat möge der Empfehlung des 

Stadtrates folgen und den oben angeführten Bediensteten der Stadtgemeinde Allentsteig 

eine außerordentliche Zuwendung Kinderweihnachtsgeld im Ausmaß von EUR 163,00 

für das 1. Kind, EUR 192,00 für das 2. Kind und EUR 217,00 für das 3. (und jedes weite-

re) Kind gewähren. Bezieht der 2. Elternteil das Kinderweihnachtsgeld in gleicher Höhe 

oder mehr, wird seitens der Stadtgemeinde Allentsteig kein Kinderweihnachtsgeld aus-

bezahlt. 

Beschluss:  Einstimmige Annahme des Antrages 

 

Zu Punkt 23) Stadtgemeinde Allentsteig – Angelegenheit Studienbeihilfe f. Gemeindebe-

dienstete 

Im § 15 NÖ Gemeinde Vertragsbedienstetengesetz, BGBl. 2420 i.d.g.F. sind die Regelun-

gen zur Studienbeihilfe geregelt. Grundsätzlich gebührt jenem Vertragsbediensteten, 

welcher die Kinderzulage für ein Kind erhält, die Studienbeihilfe in der Höhe von EUR 

175,87 (ohne Rücksicht auf das Beschäftigungsausmaß), wenn dieses Kind eine andere 

als eine Pflichtschule besucht. 

 

Seitens der Personalvertretung der Stadtgemeinde Allentsteig wird der Gemeinderat mit 

Schreiben vom 16. Oktober 2013 ersucht, einen Beschluss gemäß den Vorgaben des § 15 

Abs. 6 lit. a) bis lit. c.) herbeizuführen. Der Gemeinderat kann unter Berücksichtigung 

der Anzahl der Kinder und der dadurch vermehrten Lebenshaltungskosten allgemein 

oder im Einzelfall die Studienbeihilfe erhöhen. 

 

StR Reinhard Waldhör stellt den Antrag, der Gemeinderat möge der Empfehlung des 

Stadtrates folgen, und diesem Ansuchen um allgemeine Erhöhung nicht näher zu treten. 

Der Gemeinderat möge das Ausmaß auf EUR 180,-- erhöhen, wenn das Kind eine andere 

als die Pflichtschule besucht. 

Beschluss:  Einstimmige Annahme des Antrages 
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Zu Punkt 24) Stadtgemeinde Allentsteig – Grundsatzbeschluss Veranstaltungssaal 

Am Dienstag, 3. Dezember 2013, fand ein Finanzierungsgespräch mit dem Amt der NÖ 

Landesregierung (mit Vertretern der Abt. IVW3, Abt. RU3 und des Büros LH-StV. Mag. 

Sobotka) zum Thema „Veranstaltungssaal“ statt. Bei diesem Finanzierungsgespräch 

wurde eine Förderzusage in Aussicht gestellt. 

 

Wie dem Gemeinderat vom Bürgermeister in der Sitzung vom 28. März 2013 berichtet 

wurde, gibt es bereits Pläne zum Umbau einer Halle am Areal der Liegenschaft Bahn-

hofstraße 44, 3804 Allentsteig, welche sich im Besitz von KR Robert Hammerl, Mark-

steinergasse 13, 1210 Wien, befindet. 

Da es für dieses Projekt einen Investor (KR Hammerl) gibt, wurden in diesem Finanzie-

rungsgespräch die notwendigen Schritte bzw. die weitere Vorgangsweise besprochen. 

Für den Anteil der möglichen öffentlichen Mittel (Land NÖ und Gemeinde) wäre ein 

Fruchtgenussrechtsvertrag zwischen der Stadtgemeinde Allentsteig und  

KR Hammerl zu errichten, um der Allgemeinheit ein langfristiges Nutzungsrecht des 

Veranstaltungssaals einzuräumen. 

 

Der Gemeinderat soll mit der Fassung eines Grundsatzbeschlusses befasst werden, mit 

dem der Wille zur gemeinsamen Umsetzung dieses Projekts mit KR Robert Hammerl 

kundgetan werden soll. Nach Vorliegen des positiven Grundsatzbeschlusses kann die 

Stadtgemeinde Allentsteig im Frühjahr 2014 in Nachtragsvoranschlagsverhandlungen 

mit dem Amt der NÖ Landesregierung treten, um die weiteren Schritte zur Erlangung 

der finanziellen Mittel zu fixieren. 

 

Auch im Hinblick auf die Bewerbung um die Landesausstellung 2017 ist ein Saal in der 

geeigneten Größe und in der geeigneten Ausführung sicherlich anzustreben. Auf Grund 

der räumlichen Nähe zum Meierhof, den ausreichenden Parkmöglichkeiten und nicht 

zuletzt auf Grund der Größe des geplanten Veranstaltungssaales könnten auch hier Sy-

nergieeffekte erzielt werden, da die geeignete Unterbringung größerer Menschenmassen 

im Rahmen der Landesausstellung sichergestellt wäre. 

 

Es findet eine ausführliche Diskussion zu diesem TOP statt. 

 



   6042 

Vizebürgermeister Dr. Kurt F. Kastner stellt den Antrag, der Gemeinderat möge der 

Empfehlung des Stadtrates folgen und den Grundsatzbeschluss fassen, den Umbau einer 

Halle auf der Liegenschaft Bahnhofstraße 44, 3804 Allentsteig, durch den Besitzer,  

KR Robert Hammerl, Marksteinergasse 13, 1210 Wien, durch die Gewährung einer ein-

maligen Subvention (im Rahmen der finanziellen Möglichkeit der Stadtgemeinde Allent-

steig) zu unterstützen. Durch die Errichtung eines Fruchtgenussrechtsvertrages soll der 

Öffentlichkeit ein langfristiges Nutzungsrecht eingeräumt werden. Dieser Grundsatzbe-

schluss soll dem Amt der NÖ Landesregierung zur weiteren Bearbeitung und mit der 

Bitte um (größtmögliche) Unterstützung dieses Vorhabens übermittelt werden. 

 

StR Alois Kainz stellt folgenden Zusatzantrag: 

Ich stelle den Zusatzantrag, folgende Wortmeldung im Protokoll aufzunehmen: 

Wie dem Gemeinderat vom Bürgermeister in seiner Sitzung vom 28. März 2013 berichtet 

wurde gibt es bereits Pläne vom Umbau einer Halle am Areal der Liegenschaft Bahnhof-

straße 44, 3804 Allentsteig, welche sich im Besitz von KR Robert Hammerl, Markstei-

nergasse 13, 1210 Wien, befindet. Da es für dieses Projekt einen Investor (KR Hammerl) 

gibt, stellen sich nun schon folgende Fragen. 

1. Warum wurde dem Investor (KR Robert Hammerl) bis jetzt noch nicht die Mög-

lichkeit gegeben sich unter einem eigenen Tagesordnungspunkt dem Gemeinderat 

zu präsentieren, sich vorzustellen und eventuell gestellte Fragen zu beantworten? 

Mir scheint dies als unbedingt notwendig bevor der Gemeinderat mit der Grund-

satzbeschlussfassung zu entscheiden hat. 

2. Laut persönlichen Aussagen des Bürgermeisters weiß dieser vom geplanten Vor-

haben „Veranstaltungssaal“ schon seit dem Jahr 2012. Warum wurde das Vorha-

ben „Veranstaltungssaal“ also nicht im Voranschlagsentwurf 2014 aufgenommen? 

3. Jetzt muss wieder alles ganz schnell gehen um noch heuer den Förderungsantrag 

beim Land NÖ einzubringen. Liegen auch hier wieder Zeitversäumnisse vor? So 

einer unkoordinierten Vorgangsweise kann seitens der FPÖ keinesfalls die Zu-

stimmung erteilt werden. 

Ein Auszug aus dem Besprechungsprotokoll Eco-Plus vom 12. Februar 2009 „Projekt 

Lichtspiele“ zur Verdeutlichung: 

„Die Fördermittel des Landes NÖ werden in Form von sogenannten Bedarfszuweisungen 

an die Stadtgemeinde Allentsteig gebündelt ausbezahlt. Diese Bündelung bedeutet für 
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die Stadtgemeinde Allentsteig, diese Mittel über mehrere Jahre für andere Gemeinde-

projekte (Straßenbau, Amtshaus, etc.) nicht zur Verfügung stehen.“ 

 

GR Franz Blauensteiner verlässt um 22.36 Uhr den Sitzungssaal. 

GR Franz Blauensteiner betritt um 22.41 Uhr wieder den Sitzungssaal. 

 

Bürgermeister Andreas Kramer ersucht um Protokollierung, dass KR Robert Hammerl 

zu einem Gespräch eingeladen wird, worin er sich selbst noch einmal dem Gemeinderat 

vorstellt.  

 

GR Franz Blauensteiner verlässt um 22.43 Uhr den Sitzungssaal. 

GR Franz Blauensteiner betritt um 22.45 Uhr den Sitzungssaal. 

 

StR Reinhard Waldhör stellt folgenden Zusatzantrag:  

Ich stelle den Antrag, der Gemeinderat der Stadtgemeinde Allentsteig möge Herrn  

KR Robert Hammerl in eine der nächsten Gemeinderatssitzung einladen, damit er sich 

und das Projekt „Veranstaltungssaal in Allentsteig“ in Art und Umfang dem Gemeinde-

rat vorstellt. 

 

Abstimmung Zusatzantrag StR Reinhard Waldhör: 

Beschluss: Der Antrag wird mit 13 Stimmen dafür 

 und 4 Gegenstimmen (StR Alois Kainz, GR Mario Haschka, GR Erika 

Jungwirth, GR Friedrich Singer) angenommen. 

 

Abstimmung Zusatzantrag StR Alois Kainz: 

Beschluss:  Der Antrag wird mit 7 Stimmen dafür 

 und 10 Gegenstimmen (Bgm. Andreas Kramer, Vizebgm. Dr. Kurt F. Kast-

ner, StR Susanne Wögenstein, StR Reinhard Waldhör, GR Mag. Silvia 

Schleritzko, GR Peter Hinterleitner, GR Erwin Hochleitner, GR Leopoldine 

Waidhofer, GR Ing. Ewald Gamper, GR Mag. Elisabeth Klang) abgewiesen. 

 

StR Alois Kainz stellt folgenden Gegenantrag: 22.50 Uhr. 

Der Gemeinderat möge beschließen Bürgermeister Andreas Kramer den Auftrag zu er-

teilen, ein nachhaltiges Betriebskonzept, einen Businessplan für die Liegenschaft Bahn-

hofstraße 44, 3804 Allentsteig, geplanter Veranstaltungssaal, dem Gemeinderat zu prä-

sentieren und dem Besitzer KR Robert Hammerl die Möglichkeit zu geben, dem Gemein-
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derat sich vorzustellen und für allfällige Fragen zur Verfügung zu stellen. Nach Vorlie-

gen der Unterlagen ist der Gemeinderat zur Entscheidung über den Umbau einer Halle 

auf der Liegenschaft Bahnhofstraße 44, 3804 Allentsteig, durch den Besitzer KR Robert 

Hammerl, Marksteinergasse 13, 1210 Wien, um die Gewährung einer einmaligen Sub-

vention im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten der Stadtgemeinde neuerlich zu be-

fassen. 

 

Abstimmung Gegenantrag StR Alois Kainz: 

Beschluss:  Der Antrag wird mit 7 Stimmen dafür 

 und 10 Gegenstimmen (Bgm. Andreas Kramer, Vizebgm. Dr. Kurt F. Kast-

ner, StR Susanne Wögenstein, StR Reinhard Waldhör, GR Mag. Silvia 

Schleritzko, GR Peter Hinterleitner, GR Erwin Hochleitner, GR Leopoldine 

Waidhofer, GR Ing. Ewald Gamper, GR Mag. Elisabeth Klang) abgewiesen. 

 

Abstimmung Antrag Vizebürgermeister Dr. Kurt F. Kastner: 

Beschluss:  Der Antrag wird mit 10 Stimmen dafür 

 und 7 Gegenstimmen (StR Johann Schmid, GR Franz Blauensteiner,  

GR Friedrich Singer, StR Alois Kainz, GR Mario Haschka, GR Erika Jung-

wirth, StR Franz Albrecht) angenommen. 

 

D R I N G L I C H K E I T S A N T R A G  

 

GR Erika Jungwirth verlässt um 22.53 Uhr die Sitzung. 

 

Zu DR 1) Stadtgemeinde Allentsteig – Info Seerestaurant 

Der Bürgermeister berichtet dem Gemeinderat über die laufenden Verhandlungen und 

Planungen. 

Der Gemeinderat wird informiert, dass der Betrieb des Chinarestaurants zwischenzeit-

lich beendet und das Pachtobjekt nach 2 Anläufen im Beisein des Masseverwalters von 

Herrn Yang übergeben wurde. 

Weiters wird dem Gemeinderat mitgeteilt, dass es bereits Besprechungen mit Herrn 

Kolitscher (Betreiber des Biotic Institute in Modlisch) gibt und dessen Planungen rund 

um das Seerestaurant bereits angelaufen sind. Sobald es hier konkretere Unterlagen 

gibt, wird der Gemeinderat erneut mit dieser Thematik befasst. 

Der Gemeinderat nimmt den Bericht des Bürgermeisters zur Kenntnis.  




